
Anlage 1 (zu § 6 Abs. 2)  
Einzugsbereiche der Friedhöfe  

 
§ 1  

Süd- und Westfriedhof  
 

Für den Süd- und den Westfriedhof gibt es innerhalb des Stadtgebiets keine Begrenzung des Einzugsberei-
ches.  
 

§ 2  
Weitere städtische Friedhöfe  

 
Solange Gräber zur Verfügung stehen können Bestattungen auch stattfinden:  
1. im Friedhof Großreuth bei Schweinau, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz in 

dem Gebiet hatten, das eingeschlossen wird von der Südseite der Leyher Straße, der Westseite der Von-
der-Tann-Straße, der Westseite der Gustav-Adolf-Straße, der Bahnlinie Nürnberg-Ansbach und der 
westlichen Stadtgrenze bis zur Leyher Straße;  

2. im Friedhof Reichelsdorf, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz in dem Gebiet 
hatten, das eingeschlossen wird von der Bahnlinie Nürnberg-Ansbach, dem Main-Donau-Kanal, der 
Bahnlinie Nürnberg-Schwabach bis zur Stadtgrenze und der westlichen Stadtgrenze bis zur Bahnlinie 
Nürnberg-Ansbach;  

3. im Friedhof Boxdorf, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz im Ortsteil Boxdorf 
hatten;  

4. im Friedhof Worzeldorf, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz in dem Gebiet 
hatten, das von den Ortsteilen Worzeldorf, Herpersdorf, Gaulnhofen, Königshof, Pillenreuth und 
Weiherhaus gebildet wird;  

5. im Friedhof Großgründlach, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz in dem 
Gebiet hatten, das von den Ortsteilen Großgründlach, Kleingründlach und Reutles gebildet wird;  

6. im Friedhof Fischbach, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz in dem Gebiet 
hatten, das von den Ortsteilen Fischbach, Altenfurt, Moorenbrunn, Brunn und Birnthon gebildet wird;  

7. im Friedhof Kornburg, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz im Ortsteil 
Kornburg hatten;  

8. im Friedhof Höfen, wenn Verstorbene im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz im Ortsteil Höfen 
hatten. 


